
AM i S B LA lT für das Erzbistum Bamberg 2008 

Kirchliche Prüfungsordnung für Priesteramtskan- 
didaten zum Nachweis lateinischer, griechischer 
und hebräischer Sprachkenntnisse 

57 Prüfungsausschuss 

Der Erzbischof von Bamberg beruft den kirchlichen Prüfungsaus-
schuss. Er ernennt den Vorsitzenden. Als weitere Mitglieder dieses 
Ausschusses sollen bestellt werden: 

- 	ein Professor, Honorar- oder APL-Professor für katholische Pat- 
rologie oder katholische Exegese an einer Universität oder ein 
von ihm entsandter Vertreter, 

- 	ein Altphilologe aus dem staatlichen Gymnasialdienst im Einver- 
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, 

- 	der Leiter des Sprachkurses. 

jr 2 Zulassungsvoraussetzung und Zulassung 

Dem Gesuch um Zulassung zu den Prüfungen zum Nachweis lateini-
scher, griechischer und hebräischer Sprachkenntnisse sind eine be-
glaubigte Abschrift des Nachweises der Hochschulreife und eine Be-
stätigung des Priesterseminars vorzulegen, dass der Bewerber Pries-
teramtskandidat ist und welcher (Erz-) Diözese er angehört. 

Über die Zulassung entscheidet der Leiter des Sprachkurses. 

55 Prüfungsteile 

Die Prüfungen werden schriftlich und mündlich vor dem Prüfungs-
ausschuss abgelegt. 

54 Prüfungsanforderungen 

Lateinische Sprachprüfung 
Sicherheit in der Elementargrammatik, ausreichender Wort-
schatz, Verständnis einer Stelle aus dem Neuen Testament nach 
der Vulgata, aus den Confessiones des Augustinus oder aus der 
Dogmatischen Konstitution des II. Vatikanischen Konzils über 
die Kirche (Lumen Gentium), Einblicke in die römische Kultur. 

Der Erzbischof 
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Griechische Sprachprüfung 
Sicherheit in der Elementargrammatik, ausreichender Wort-
schatz, Verständnis einer Stelle aus der Apostelgeschichte, aus 
einem Paulusbrief, aus der Didache bzw. der Apologie des Justi-
nus des Märtyrers oder aus den Briefen des Ignatlus von Antio-
chien, Einblicke in die griechische Kultur. 

Hebräische Sprachprüfung 
Sicherheit in der Elementargrammatik, ausreichender Wort-
schatz, Verständnis einer Stelle aus den Geschichtsbüchern des 
Alten Testaments, aus einem Psalm oder aus der prophetischen 
Literatur, Einblicke in die semitische Kultur. 

15 Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt nach der Notenskala entsprechend 
Art. 52 Abs. 2 S.i BayEUG. 

56 Schriftliche Prüfung 

In der schriftlichen Prüfung wird die Übersetzung einer Stelle aus 
einem lateinischen, griechischen bzw. hebräischen Text gem. 4  ge-
fordert. Die Arbeitszeit beträgt für jede Sprache 18o Minuten. Als 
Hilfsmittel ist ein vom Prüfungsausschuss genehmigtes zweisprachi-
ges Wörterbuch zugelassen. 

17 Mündliche Prüfung 

1. Prüflinge, deren schriftliche Arbeit mit der Note 6 bewertet wur-
de, werden zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen. Sie haben 
die Prüfung nicht bestanden. 

2. Alle anderen Prüflinge haben sich einer mündlichen Prüfung zu 
unterziehen. Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 20 Mi-
nuten; eine Vorbereitungszeit von 10 Minuten ist zu gewähren. 
Für die Vorbereitungszeit sind die gleichen Hilfsmittel zugelas-
sen wie bei der schriftlichen Prüfung. 

58 Notenbildung 

Die Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Prüfung zählen bei 
der Gesamtnotenbildung im Verhältnis :i. 
r- , 	r••r 	 1 	 1 	 .11. 	 1 uie rrurung ist Destanaen, wenn aer vruriing mincestens aieGe-
samtnote 4  erzielt hat. 
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19 Zeugnis 

Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfling ein Zeugnis, in dem 
das erfolgreiche Bestehen der kirchlichen Prüfung aus der lateini-
schen, griechischen bzw. hebräischen Sprache für Priesteramtskandi-
daten bestätigt wird. Das Prüfungsergebnis wird im Zeugnis mit den 
an Gymnasien geltenden Wortbezeichnungen ausgedrückt. 

110 Wiederholung der Prüfung 

GeneraIvikarat 

- 	Kirchliche Lehrerdienstordnung (KLDO) 
hier: Aufnahme einer entsprechenden Formulierung 
ins ABD, dass die I<LDO Bestandteil der Arbeitsverträge 

der Lehrkräfte ist 
zum 01 .07.2008 

Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Anlage (Nr. 82) zu diesem 

Amtsblatt veröffentlicht. Diese Anlage ist Bestandteil des Amtsblat-

tes, 

Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. In Härtefällen entschei-
det der Prüfungsausschuss über die Zulassung zu einer zweiten Wie-

derholung. 

Obige Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom i. September 2008 in 

Kraft. 

Bamberg, 19. August 2008 

+ Ludwig 
Erzbischof von Bamberg 

Bamberg, 11. August 2008 

+ Ludwig 
Erzbischof von Bamberg 

ffl 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mit 
Schreiben vom 24. Juli 2008 sein Einverständnis mit der obigen Prü-
fungsordnung erklärt und darauf hingewiesen, dass die KMBek vom 
13. April 1992 Nr. V//j - K5157 - 2149072 (KWMBI 15. 244) entspre-

chend gilt. 

Inkraftsetzung von Beschlüssen der Lehrerkom-
mission in der Bayer. Regional-KODA (Nr. 82) 

Die Lehrerkommission in der Bayer. Regional-KODA hat in ihrer Voll-
versammlung vom 24. April 2008 folgende Beschlüsse gefasst, die 
ich hiermit für die Erzdiözese Bamberg zum genannten Zeitpunkt in 

Kraft setze: 

- 	Ergänzung der staatlichen Beurteilungsrichtlinien 
hier: Ausgestaltung der Beurteilungskriterien 
„Beiträge zum kirchlichen Profil der Schule" 

zum 01 .07.2008 

Erzbischöfliches 
Generalvikariat 

Proklamation der Weihekandidaten 
(Diakone nwe i h e) 

Am Samstag, 20. September 2008, um 9.00 Uhr, werden folgende 
Alumnen des Erzbischöflichen Priesterseminars im Dom zu Bamberg 

die Diakonenweihe empfangen: 

Sebastian M a s ella 	aus Drosendorf/MemmelsdorfMariä Him- 
melfahrt, 
zurzeit im pastoralen Dienst in Teuschnitz 
Mariä Himmelfahrt 

Andreas 5 e 1  g e r 	aus Se{lach St. Johannes der Täufer, 
zurzeit im pastoralen Dienst in Schillings-
fürst Kreuzerhöhung  
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